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Vorwort

Im Jahre 1999 hat die damalige Regierungskonfe-
renz für die Koordination des Feuerwehrwesens 
(RKKF) die Konzeption „Feuerwehr 2000plus“ 
erlassen. Sie hat damit erstmals Grundlagen zu 
einer politisch abgestützten Auffassung über die 
„Feuerwehr Schweiz“ geschaffen. Diese Konzep-
tion diente im letzten Jahrzehnt als Richtschnur für 
zahlreiche Reformvorhaben in den Kantonen.

Nach 10 Jahren der grundsätzlichen Bewährung 
drängte sich eine Überprüfung der Konzeption auf. 
Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe hat einerseits 
die 22 bisherigen Grundsätze kritisch gewürdigt 
und hinterfragt sowie sich andrerseits mit dem 
Wandel der letzten Jahre auseinandergesetzt und 
den Blick in die Zukunft gewagt. 

Nach zahlreichen Konsultationen und einem Ver-
nehmlassungsverfahren bei Kantonen und Verbän-
den entstanden die nachfolgende Zielsetzung und 
10 Grundsätze für die Feuerwehren. 
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Die Regierungskonferenz der Feuerwehr Koor-
dination Schweiz (FKS) hat mit der Konzeption 
„Feuerwehr 2015“ die Grundlage für die Weiter-
entwicklung des Feuerwehrwesens in der Schweiz 
gelegt. Die Kantone können – aufbauend auf dieser 
Konzeption – ihre Organisation der Feuerwehren 
überprüfen und nötigenfalls an die gestellten 
Anforderungen anpassen. 

Mit der vorliegenden Kurzfassung soll eine 
schnelle Übersicht über die neue Konzeption 
ermöglicht werden, indem lediglich die Zielsetzung 
und die 10 Grundsätze wiedergegeben werden. 
Die gesamte Konzeption mit den Erläuterungen 
zu den einzelnen Grundsätzen kann auf der Home-
page der FKS (www.feukos.ch) eingesehen oder 
beim Generalsekretariat der FKS bestellt werden.

Feuerwehr Koordination Schweiz FKS
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 Zielsetzung

Im Konzept Feuerwehr 2015 legen die Mitglieder 
der Feuerwehr Koordination Schweiz FKS Ziele, 
Aufgaben und Standards von gemeinsamem 
Interesse fest. 1

Die Mitglieder der FKS organisieren in eigener 
Hoheit ihre Feuerwehren unter Beachtung der 
nachfolgenden Grundsätze. 2

Sie stellen die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren 
als einer Ersteinsatzformation mit Hilfeleistungen 
zum Schutz der Bevölkerung auch in Zukunft 
sicher. 3
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Grundsatz I 

 Die Kernaufgabe
 der Feuerwehren

Kernaufgabe der Feuerwehren ist die Intervention 
bei Bränden, Naturereignissen, Explosionen, Ein-
stürzen, Unfällen oder ABC-Ereignissen zum Schutz 
von Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerten. 1

Den Feuerwehren obliegt die Aufgabe des unver-
züglichen, befristeten Ersteinsatzes in Kooperation 
mit Polizei und Sanität. 2
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Grundsatz II

 
 Die Organisation

Die Kantone sind für die Regelung der 
Organisation der Feuerwehren zuständig. 1

Die Feuerwehren sind Organisationen 
mit eigenen Aufgaben-, Kompetenz- und 
Verantwortungsbereichen. 2

Die Feuerwehr ist eine der Partnerorganisationen 
im System Bevölkerungsschutz. 3

Die Feuerwehr Koordination Schweiz FKS 
schafft die Grundlagen für die Zusammenarbeit 
der Kantone in allen Feuerwehrbelangen von 
gesamtschweizerischem Interesse. 4

Die FKS vertritt die gemeinsamen Interessen 
der kantonalen Feuerwehrinstanzen gegenüber 
Bundesstellen. 5
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Die FKS p� egt Kontakte in Feuerwehrbelangen 
mit in- und ausländischen Feuerwehrinstanzen, 
Verbänden und Organisationen, insbesondere mit 
dem Schweizerischen Feuerwehrverband (SFV). 6
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Grundsatz III 

 
 Das Milizsystem

Die Feuerwehren in der Schweiz und im Fürsten-
tum Liechtenstein basieren auf dem Milizsystem, in 
einigen Städten, Agglomerationen oder Betrieben 
auch auf Berufsfeuerwehren. 1

Das Milizsystem ist zu erhalten. 2

Die Miliz und die professionellen Elemente und 
Organisationen ergänzen sich. 3
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Grundsatz IV

 Die Dienstp� icht 
 in der Feuerwehr

Die Art der Dienstp� icht in den Feuerwehren wird 
kantonal geregelt.
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Grundsatz V

 Der Dienst in
 der Feuerwehr

Der Dienst in der Feuerwehr soll von den 
Feuerwehrangehörigen als herausfordernd und als 
persönlicher Gewinn erlebt werden. 1

Den Angehörigen der Feuerwehr dürfen durch ihre 
Tätigkeit in der Feuerwehr keine beru� ichen und 
materiellen Nachteile entstehen. 2

Die Feuerwehr Koordination Schweiz FKS trägt 
dazu bei, die Rahmen bedingungen für den Feuer-
wehrdienst zu verbessern, insbesondere indem sie

 –  Arbeitgeber durch Aufklärung und Anreiz-
systeme motiviert, den Feuerwehrdienst ihrer 
Mitarbeitenden zu unterstützen,

 –  die öffentliche Wahrnehmung der Leistungs-
fähigkeit und der Bedeutung der Feuerwehren 
nachweisbar verstärkt. 3
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Grundsatz VI

 Die Aus- 
 und Weiterbildung

Die Ausbildung muss den Anforderungen des 
Einsatzes entsprechen. 1

Die eigene Sicherheit der Feuerwehrangehörigen 
muss integraler Bestandteil jeder Aus- und Weiter-
bildung sein. 2

Die Feuerwehr Koordination Schweiz FKS erlässt 
die gesamtschweizerischen Vorgaben für die Aus- 
und Weiterbildung. 3

Die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr-
Instruktoren obliegt der FKS für die gesamt-
schweizerischen Kurse. 4

Aus- und Weiterbildungsangebote können auf 
Antrag von der FKS zerti� ziert werden. 5

Die in den von der FKS angebotenen und an-
erkannten Kursen erworbenen Zerti� kate werden 
von allen Kantonen und dem Fürstentum 
Liechtenstein anerkannt. 6
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Grundsatz VII

 Der Notruf und 
 die Alarmierung

Der Feuerwehr-Notruf 118 ist durch eine professio-
nell betriebene Notrufzentrale sicherzustellen. 1

Die Abwicklung von der Annahme des Notrufs 
bis zum Eingang des Alarms bei den Feuerwehr-
einsatzkräften hat innerhalb von maximal 180 
Sekunden (Richtzeit) und nach den Vorgaben der 
für die Feuerwehren verantwortlichen kantonalen 
Instanzen zu erfolgen. 2

Die Richtzeit ist jeweils innerhalb eines Kalender-
jahres in 95 Prozent aller Fälle einzuhalten. 3

Die sicherheitsrelevanten Funktionen des Feuer-
wehr-Alarmierungssystems müssen redundant 
sein. 4
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Grundsatz VIII

 Die Richtzeiten  
 für Einsätze

Für Rettungs- und Brandeinsätze sind Richtzeiten 
einzuhalten. 

Das Ersteinsatzelement der Feuerwehr trifft 
innerhalb folgender Richtzeiten nach Eingang der 
Alarmierung bei den aufgebotenen Feuerwehrein-
satzkräften an der Einsatzstelle ein:

 –  bis 10 Minuten in überwiegend dicht 
besiedelten Gebieten,

 –  bis 15 Minuten in überwiegend dünn 
besiedelten Gebieten. 1

Die zusätzlich zum Ersteinsatzelement aufgebo-
tenen Fachspezialisten treffen innerhalb folgender 
Richtzeiten an der Einsatzstelle ein:

 – bis 20 Minuten zur Unfallrettung auf Strassen,
 –  bis 20 Minuten für Einsätze mit Autodreh-

leiter / Hubretter in überwiegend dicht 
besiedelten Gebieten,

 – bis 45 Minuten für Öl- und Chemiewehren
 –  bis 120 Minuten für Strahlenwehren und 

B-Wehren. 2
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Die Richtzeiten sind jeweils innerhalb eines 
Kalenderjahres in mindestens 80 % aller Einsätze 
einzuhalten; Abweichungen sind nur aufgrund 
besonderer Einsatzbedingungen (Witterung, 
Strassenverhältnisse, Paralleleinsätze) zulässig. 3

Die personelle und materielle Ausstattung des 
Ersteinsatzelementes ergibt sich aus dem Ein-
satzauftrag; in der Regel umfasst es 8 AdF mit 
der erforderlichen Ausstattung. 4

Für spezielle Einsätze, wie zum Beispiel auf Bahn-
strecken und auf Autobahnen, sind unter Berück-
sichtigung gesamtschweizerischer Vorgaben 
entsprechende Leistungsaufträge mit den Betrei-
bern zu vereinbaren. 5
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Für abgelegene Gebiete sind die kantonalen 
Vorgaben massgebend. 6

Eine systematische und nachvollziehbare Erfassung 
der Zeiten ist anzustreben; entsprechende Systeme 
und Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 
müssen auf die Zielsetzungen dieses Grundsatzes 
ausgerichtet sein. 7
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Grundsatz IX

 
 Die Qualitätssicherung

Der hohe Leistungsstandard der Feuerwehren ist 
durch eine bewusste und kontinuierliche Qualitäts-
sicherung auf allen Ebenen und in allen Bereichen 
mindestens zu halten. 1

Die Qualitätssicherung umfasst die Eigenbeurtei-
lung und die Fremdbeurteilung; die Beurteilungen 
bilden eine Grundlage für die Weiterentwicklung 
der Feuerwehren. 2

Die FKS stellt Instrumente für die systematische 
und objektive Beurteilung von Leistungen der 
Feuerwehren zur Verfügung. 3

 

Die kantonalen Feuerwehrinstanzen sorgen für die 
Qualitätssicherung bei den Feuerwehren.
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Grundsatz X

 Die Weiterentwicklung 
 der Feuerwehren

Zentrale Ziele für die Weiterentwicklung der Feuer-
wehren sind:

 – die Konzentration auf die Kernaufgabe,
 –  die Sicherheit der Einsatzkräfte weiter zu 

erhöhen,
 – die Einsatzbereitschaft sicherzustellen,
 –  die Leistungsfähigkeit rechtzeitig an neue 

Anforderungen anzupassen,
 – die Wirtschaftlichkeit weiter zu optimieren,
 –  den messbaren Einsatzerfolg auf ein gesamt-

schweizerisch anerkanntes Qualitätsniveau zu 
bringen und

 –  den hohen gesellschaftlichen Stellenwert und 
das Vertrauen in die Feuer wehr auch in Zukunft 
durch entsprechende Leistungen zu festigen. 1
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Dies erfordert die zeitnahe und sachgerechte 
Anpassung der Organisation, der Mittel und der 
Ausbildung an den sozialen, wirtschaftlichen und 
technologischen Wandel. 2

Es ist Aufgabe der FKS, Entwicklungsbedarf zu 
erkennen und die Lösung grundsätzlicher Fragen 
zu koordinieren. 3
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Arbeitsgruppe „Feuerwehr 2015“

Bernhard Fröhlich, Direktor Basellandschaftliche 
Gebäudeversicherung, Präsident IK FKS (Projektleiter/Vorsitz)

Franz Ammann, Feuerwehrinspektor des Kantons St. Gallen
Francesco Guerini, Ausbildungschef des Kantons Tessin
David Gysler, Feuerwehrinspektor des Kantons Genf 
Paul Haus, Feuerwehrinspektor des Kantons Solothurn
Arthur Meier, Feuerwehrinspektor des Kantons Zug (bis 31. Dezember 2008)
Beat Müller, Generalsekretär FKS (ab 1. August 2007)
Hansueli Roth, Feuerwehrinspektor des Kantons Graubünden
Peter W. Schneider, Generalsekretär FKS (bis 31. Juli 2007)
Guy Wicki, Feuerwehrinspektor des Kantons Freiburg

Patrick Widmer, Ausbildungskoordinator FKS (ab 1. Juli 2008)
Rolf Karlen, Bereich Ausbildung FKS (ab 1. Juli 2008)

Christian Brauner, externer Berater

Übersetzung ins Französische durch Bertrand Wiesmann in 
Zusammenarbeit mit Claude Bruchez.
Übersetzung ins Italienische durch Francesco Guerini.

Die Gesamtfassung der Konzeption „Feuerwehr 2015“ kann beim 
Generalsekretariat der FKS, Bundesgasse 20, 3011 Bern, bestellt oder 
auf der Homepage der FKS eingesehen und heruntergeladen werden 
(www.feukos.ch).
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